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  „2. Förderungsweg“ 1531/18

     Vertraglich geförderte Wohnungen 
 

Was sind vertraglich geförderte Woh-

nungen? 
Der vertraglich vereinbarte Wohnungsbau (ca. 
43.000 Wohnungen in Berlin) wird durch Zinszu-
schüsse oder Aufwendungshilfen aus Haushalts-
mitteln gefördert, die jedoch keine öffentlichen 
Mittel für Sozialwohnungen sind (vgl. § 88 d II. 
WoBauG). Der Rahmen der zulässigen Vereinba-
rungen ist in den „Richtlinien über die Förderung 
des Miet- und Genossenschaftswohnungsbaus in 
Berlin durch vertragliche Vereinbarung“ (ABl. 1992, 

Seite 1407), zuletzt geändert durch Richtlinien (ABl. 

1994, Seite 2995), geregelt. Umgangssprachlich wird 

diese Förderung als „2. Förderweg“ bezeichnet. 
Diese Wohnungen sind zu unterscheiden und ab-
zugrenzen von 

 Sozialwohnungen („1. Förderweg“ genannt), 

 mietverbilligten steuerbegünstigten Wohnun-
gen nach §§ 88 bis 88 c des II. WoBauG („An-
nuitäts-wohnungen“ oder auch „alter 2. För-
derweg“ genannt), 

 reinen freifinanzierten Alt- oder Neubauwoh-
nungen, 

 sog. „Altwohnungen“ auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR (u.a. auch Belegungsrechtswoh-
nungen). 

 
Zu den Wohnungsarten siehe Info Nr. 112. 
 

Bis auf Weiteres sind alle vertraglich geförderten 

Wohnungen von den vereinbarten Belegungs-

bindungen freigestellt. Einkommens- und 
Wohnflächengrenzen gelten für die Anmietung ei-
ner vertraglich geförderten Wohnung nicht! Die 
Wohnungen können ohne Vorlage einer RLvF-
Bescheinigung gemietet werden (vgl. ABl. 18, 12). 

 

Eine Maklerprovision darf für die Vermittlung o-
der den Nachweis vertraglich geförderter Woh-
nungen nicht verlangt werden (§ 2 Abs. 3 Wo-
VermG; siehe hierzu Info Nr. 4). 
 

Zur Finanzierung der Baukosten sollen Mieterdar-

lehen eingesetzt werden. Die Höhe des Darle-
hens und deren Konditionen hat der Bauherr mit 
der Investitionsbank Berlin (IBB) abzustimmen 
und in einem Mieterdarlehensvertrag zu vereinba-
ren. 
 
Für die Dauer von 30 Jahren ab Bezugsfertigkeit 
der Wohnung muss der Bauherr auf eine Kündi-
gung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarfs 
verzichten. Bei Umwandlung der Wohnung in eine 
Eigentumswohnung hat der jeweilige Mieter ein 

Vorkaufsrecht innerhalb der 30 Jahre seit Bezugs-
fertigkeit (vgl. auch § 577 BGB). 
 

Die Einstiegsmiete beträgt wohnlageabhängig 
zwischen 4,50 € und 9,- € pro qm Wohnfläche 
(ohne Betriebskosten). Sie wird zwischen dem Ei-
gentümer und der Investitionsbank Berlin (IBB) 
vor Baubeginn vereinbart. Bei neu bewilligten 
Wohnungen beträgt die Miete höchstens 7,67 € 
pro qm (ohne Betriebskosten).  

 
Der Bauherr schließt im Rahmen dieser Richtli-
nien einen Förderungsvertrag mit der Investitions-
bank Berlin (IBB) ab. Wenn Sie Mieter einer sol-
chen Wohnung werden wollen, sollten Sie sich 
beim Vermieter genau über die konkret für diese 
Wohnung vereinbarten Förderungsbedingungen 
informieren (Bewilligungsmiete, Degressions-
schritte, Förderungsdauer sowie zulässige Ein-
kommensgrenze und Wohnflächenanspruch). Für 
zukünftig vertraglich geförderte Wohnungen kön-
nen andere Bedingungen gelten. 
 

Investitionsbank Berlin (IBB) 

Bundesallee 210  10719 Berlin  Tel. 21 25-0 

 

Miethöhe und Mietpreisrecht bei ver-

traglich geförderten Wohnungen 
Die nach den Richtlinien für vereinbarte Förde-
rung erstellten Wohnungen sind keine öffentlich 
geförderten Wohnungen für die die Preisbindung 
nach dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) 
gilt (vgl. § 88 d Abs. 3 II. WoBauG). Mietpreis-
rechtlich sind sie vielmehr wie preisfreie Neubau-
wohnungen zu behandeln. Für Mieterhöhungen 

findet daher ausschließlich das Bürgerliche Ge-

setzbuch (BGB) Anwendung (siehe Info Nr. 19 - 
21). Allerdings sehen die „Richtlinien für verein-
barte Förderung“ (s.o.) zugunsten der Mieter eini-
ge Einschränkungen der Mieterhöhungsmöglich-
keiten vor: 
 
Die Mieten können nicht - wie § 558 BGB es er-
lauben würde - auf das jeweilige ortsübliche Ni-
veau angehoben werden, sondern im Rahmen der 
allgemeinen mietpreisrechtlichen Bestimmung des 
BGB nur um den Betrag des degressiven Förde-
rungsabbaues (0,26 € bis 0,38 € je qm Wohnflä-
che jährlich) oder bei gesetzlicher Anhebung der 
Instandhaltungs- oder Verwaltungskostenpau-
schalen nach der Zweiten Berechnungsverord-
nung (II. BV) erhöht werden. Bei dieser vertraglich 
zwischen Vermieter und IBB ausgehandelten Ein-
schränkung handelt es sich um eine Mieterhö-



 

 

 

 

 

hungsbeschränkung im Sinne des § 557 Abs. 3 
BGB. 
 
Mieter haben einen Rechtsanspruch auf Einhal-

tung dieser Mietpreisbegrenzungen - Vertrag zu-

gunsten Dritter (§ 328 BGB). 

 
Nach Ablauf des Förderungszeitraumes (zwischen 
7 und 25 Jahren) endet die vertraglich vereinbarte 
Mietpreisbindung, und es gilt uneingeschränkt die 
ortsübliche Vergleichsmiete. 
 

Wie muss eine wirksame Mieterhö-

hung aussehen? 
Grundsätzlich gibt es zwei Wege für Vermieter, 
die in der Födervereinbarung vorgesehenen 
Mietanpassungen mietpreisrechtlich umzusetzen: 

Die Mieterhöhung nach § 558 BGB oder die 

Vereinbarung einer Staffelmiete im Mietvertrag 
nach § 557 a BGB (siehe hierzu auch LORENZ GE 96, 

694, 700). 

 
Bei der Mieterhöhung nach § 558 BGB sind im 
wesentlichen zu beachten: 
 Einhaltung der Jahressperrfrist nach § 558 
Abs. 1 BGB 
 Darlegung unter Bezugnahme auf ein Begrün-
dungsmittel (Mietspiegel, Gutachten, Vergleichs-
wohnungen), dass die ortsübliche Vergleichsmiete 
nicht überschritten wird 
 Einhaltung der Kappungsgrenze des § 558 
Abs. 3 und 
 Darlegung, dass und in welchem Umfang ein 
Mieterhöhungsgrund im Sinne der vereinbarten 
Förderung vorliegt (vgl. LG Berlin GE 91, 355). Es gibt 
hier nur zwei denkbare Gründe: der degressive 
Förderungsabbau und die staatliche Anhebung 
der Pauschalen nach §§ 26 und 28 II. BV.  
 

Die häufigsten Fehler: 
 Die Miete wird einseitig - wie aus dem Sozialen 
Wohnungsbau bekannt - erhöht. Das Zustim-
mungsverfahren nach § 558 b BGB wird im Miet-
erhöhungsverlangen ignoriert. Der Mieter wird 
nicht um Zustimmung ersucht. Ein solches Miet-
erhöhungsverlangen ist formal unwirksam. Daran 
ändert sich auch nichts dadurch, dass sorgsam 
die Fundstelle aus dem Bundesgesetzblatt zitiert 
wird, aus der sich die Anhebung der Instandhal-
tungspauschalen des § 28 II. BV ergibt. 
 Die Mieterhöhung wird rückwirkend geltend 
gemacht. 
 Es wird zwar das Verfahren nach § 558 BGB 
versucht. Aber der Versuch mißglückt, weil keine 
Begründung dem Schreiben entnommen werden 
kann, dass die geforderte Miete den ortsüblichen 
Mietzins nicht übersteigt. Der Textbaustein, dass 

„diese Mieterhöhung nach Maßgabe des § 558 
BGB erfolgt“, kann die Bezugnahme auf ein Be-
gründungsmittel (Mietspiegel, Gutachten, Ver-
gleichswohnungen) nicht ersetzen. 
 Es wird auf den Mieterhöhungsbetrag zusätz-
lich noch das vom Sozialen Wohnungsbau be-

kannte Mietausfallwagnis aufgeschlagen.  
 Es wird vom Bestehen einer Staffelmietverein-
barung ausgegangen, obwohl die entsprechende 
Vereinbarung im Mietvertrag nicht den Erforder-
nissen des § 557 a BGB entspricht. So ist z.B. die 
Vereinbarung, dass „sich der Mietzins alle 15 Mo-
nate um 0,38 € pro Quadratmeter erhöht“ nicht 
ausreichend für eine wirksame Staffelmietverein-
barung. Es hätte der jeweilige monatliche Erhö-
hungsbetrag oder die jeweilige neue erhöhte Mo-
natsmiete im Vertrag bezeichnet werden müssen. 
 
Mieter, die versehentlich einer lediglich formal un-
wirksamen Mieterhöhung vorbehaltlos Folge ge-
leistet haben, können im nachhinein die gezahlten 
Mietbeträge nicht mehr zurückfordern. Dies ergibt 
sich aus § 557 Abs. 1 BGB, wonach einvernehm-
liche Vereinbarungen zur Mietzinsanpassung auch 
dann wirksam sind, wenn die Formanforderungen 
des BGB nicht beachten werden. Anders sieht es 
aus, wenn die Mieterhöhung auch materiell unzu-
lässig war, wenn also mehr Mietzins verlangt (und 
gezahlt) wurde, als nach dem Fördervertrag ver-
einbart (z.B. Mietausfallwagnis). In diesen Fällen 
haben Mieter innerhalb der vierjährigen Verjäh-
rungsfrist insoweit Rückforderungsansprüche.  

 

Weitere Besonderheiten bei vertrag-

lich geförderten Wohnungen? 
Mit Ausnahme der oben dargestellten Regelungen 
gelten für vertraglich geförderte Wohnungen keine 
Besonderheiten. Die Rechte und Pflichten der 
Mietvertragsparteien regeln sich nach dem Ver-
trag bzw. nach dem Wohnungsmietrecht des 
BGB. Es gibt also keine Besonderheiten bei-
spielsweise bei Fragen des Mietgebrauchs (z.B. 
Tierhaltung), der Mieterrechte bei Mängeln, der 
Kündigung und des Kündigungsschutzes. 
 
 
 


